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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 26.04.2019 
Gunnar Polzin 

Anke Baute 
Tel: Nr. 361-2162 

Tel. Nr. 361- 15322 

Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr, Stadtentwicklung, 

Energie und Landwirtschaft (S) 

Bericht der Verwaltung 
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  

Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S)  
am 02.05.2019 

Anbindung des Gewerbegebietes Bremer Kreuz (Hemelingen) an das geplante 
Gewerbegebiet Achim-West 

Sachdarstellung: 
Der Senat hat am 9. April 2019 die Vorlage zur Weiterführung der interkommunalen 
Projektentwicklung mit der Stadt Achim, Vorschlag für die Beteiligung der Freien 
Hansestadt Bremen an einer gemeinsamen Entwicklung der Gewerbegebiete entlang 
der Bundesautobahn A 1, beschlossen (Anlage 1). 
Mit dem hier vorliegenden Bericht wird in Ergänzung zu der Senatsbefassung zur 
gesamten Projektentwicklung der aktuelle Sachstand zur verkehrlichen Maßnahme auf 
Bremer Gebiet zur Unterstützung des Projektes und zur Entwicklung der 
Gewerbegebiete entlang der Autobahn A 1 dargestellt. 
Das Projekt „Neue Anschlussstelle Achim-West“ ist als Maßnahme A.4 Teil des im Jahr 
2014 beschlossenen Handlungskonzepts des Verkehrsentwicklungsplans Bremen 
2025. Dies beinhaltet auch die Verlängerung der Theodor-Barth-Straße inkl. der 
weiteren hier vorgestellten Maßnahmen. Die Stadtgemeinde Bremen und die Stadt 
Achim planen gemeinsam diese neue gemeindegrenzen übergreifende 
Straßenanbindung zwischen Achim und Bremen. 
Mit der Schaffung der neuen Anschlussstelle Achim-West an die Autobahn A 27 mit 
Anbindung an die Landesstraße L 158, Bremer Straße und das Gewerbegebiet „Am 
Bremer Kreuz“ im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Achim-West soll 
die heute angespannte Verkehrssituation am Bremer Kreuz, den Anschlussstellen 
Bremen-Sebaldsbrück an der A 27 und Mahndorf/Uphusen an der A 1 mit Auswirkung 
insbesondere auf das Gewerbegebiet „Am Bremer Kreuz“ deutlich entspannt und 
verbessert werden (Anlage 2). 
Ein weiteres Ziel ist es, dass die Verkehre in und aus dem Gewerbegebiet Zum 
Panrepel/Bremer Kreuz auf kurzen und direkten Strecken mit Verbindung an das 
Gewerbegebiet Achim-West unter Aufhebung der heutigen Sackgassen-Situation zu- 
und abfahren können. Somit können Wartezeiten und verkehrliche Lärm- und 
Schadstoffimmissionen reduziert werden.  
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Neben der Schaffung einer neuen Anschlussstelle an die Autobahn A 27 auf Achimer 
Gebiet bedarf es somit auch einer Anbindung an das bremische Stadtgebiet, um 
sowohl die Erschließung und Verbindung in Richtung Bremen herzustellen als auch 
verkehrlich die angestrebte Entlastung im Bereich Weserpark/Bremer Kreuz zu 
erreichen.  
Ein Fachbüro hat für die Freie Hansestadt Bremen geprüft, welche 
Straßenverbindungen hierfür geeignet sind. Betrachtet wurde der Bereich von der 
Thalenhorststraße bis zur David-Ricardo-Straße. Als Favorit aus der Überprüfung der 
verkehrlichen Machbarkeit für eine Anbindung zum geplanten Gewerbegebiet Achim-
West ist die Theodor-Barth-Straße hervorgegangen und somit die bisherigen 
Planungen bestätigt.  
Durch die Verlängerung der Theodor-Barth-Straße über die A 1 in Verbindung mit der 
neuen Anschlussstelle Achim-West an der A 27 haben die Anschlussstellen 
Mahndorf/Uphusen an der A 1, Bremen-Sebaldsbrück an der A 27, das Autobahnkreuz 
A 1/A 27 „Bremer Kreuz“ sowie die Thalenhorststraße und Hans-Böckler-Straße und 
die unmittelbar angrenzenden Straßenzüge eine erhebliche verkehrliche Entlastung zu 
verzeichnen (siehe dazu Ausführungen in Anlage 1).  
Die Verkehre im Bereich der Theodor-Barth-Straße hingegen nehmen auf Grund der 
Verlängerung der Straße in Richtung des Gewerbegebietes Achim West / 
Anschlussstelle an die A 27 zu, hier entsteht ein Handlungsbedarf zur Abwicklung der 
Verkehre im Straßenabschnitt.  
Durch den Ausbau der Theodor-Barth-Straße wird auch die Sackgassen-Situation des 
Gewerbegebietes Bremer Kreuz aufgehoben.  
Der Verkehrsraum wurde dahingehend betrachtet, inwieweit heute und in Zukunft die 
Erschließung und die Leistungsfähigkeit gewährleistet sind. An den Knotenpunkten 
Thalenhorststraße/ Zum Panrepel und Zum Panrepel/ Theodor-Barth-Straße ist die 
Leistungsfähigkeit heute nicht zu allen Tageszeiten gegeben. Einige Betriebe im 
Gewerbegebiet Bremer Kreuz drängen seit Jahren auf eine bessere Anbindung an das 
Haupt- und Fernstraßennetz.  
Die Planung zeigt das Erfordernis von Anpassungen in den betroffenen 
Straßenräumen im Gewerbegebiet zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und 
Erreichbarkeit des Gewerbegebietes in den Straßen Zum Panrepel, Theodor-Barth-
Straße und Malthusstraße (Anlagen 3a/3b). 
Der in der Machbarkeitsstudie gewählte Straßenraumquerschnitt berücksichtigt den 
gewerbegebietstypisch hohen Anteil an Lkw-Verkehr, sieht aber auch die 
Erreichbarkeit durch Fuß- und Radverkehr vor (Anlage 4). Die heute für Lkw zu schmal 
dimensionierten Längsstellplätze müssen in ihrer Anzahl reduziert werden, da 
Sichtverhältnisse zu Grundstückzufahrten und Kreuzungen eingehalten werden 
müssen, und sind in der Planung für die Breite von Lkw vorgesehen. Um diese Belange 
zukünftig leistungsfähig und sicher abwickeln zu können, ist in dem gesamten 
Straßenzug Grunderwerb zu tätigen. 
Zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Herstellung dieser 
Verkehrsanbindung ist in der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft (S) am 21.03.2019 der Planaufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplans Nr. 2513 beschlossen worden. 
Die Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich am 30.04.2019 im Fachausschuss Bau 
und Verkehr im Beirat Hemelingen vorgestellt. Die Grundstücksbetroffenen sind 
angeschrieben worden und über den öffentlichen Vorstellungstermin informiert worden, 
auch wurde die Möglichkeit zu einem weiteren Austausch oder Informationstermine 
angeboten. 
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Nach aktuellem Stand auf Basis der Machbarkeitsstudie ist von einem Kostenrahmen 
für die Maßnahmen auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen für die Theodor-Barth-
Straße zzgl. aller Anbindungen (Maltusstraße, Zum Panrepeln bis zur 
Thalenhorststraße) im Bereich von ca. 11 Mio. € auszugehen, dies zeigen die jetzt 
vorliegenden planerischen Überlegungen und die Abschätzung der voraussichtlich zu 
berücksichtigenden Kostenanteile für die Planung und Umsetzung der Maßnahme.  

Beschlussvorschlag:  
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft (L/S) nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

Anlage 1 Senatsvorlage Achim-West (SK) 
Anlage 2 Flächennutzungsplan Achim 
Anlage 3a/3b Vorstudie Lagepläne Zum Panrepel – Theodor-Barth-Straße – 

Malthusstraße 
Anlage 4 Vorstudie Querschnitt (Strecke) 
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Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen Dr. Kühling 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Hr. Polzin 

Die Senatorin für Finanzen Hr. Duveneck 

Senatskanzlei Dr. Baumheier / Hr. Kristen 

 

03.04.2019 

 

 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 09. April 2019 

 

 

Weiterführung der interkommunalen Projektentwicklung mit der Stadt Achim 

Vorschlag für die Beteiligung der Freien Hansestadt Bremen an einer gemeinsamen 

Entwicklung der Gewerbegebiete entlang des Kraftbandes A1  

 

A. Problem 

Die gewerbliche und verkehrliche Entwicklung rund um das Bremer Kreuz ist bereits 

seit Jahren ein zentrales Thema der regionalen Kooperation.  

Die Stadt Achim hat die Projektentwicklung in den vergangenen Jahren aktiv betrie-

ben. Entsprechend wurde mit einem Ratsbeschluss am 05.11.2015 zur Realisierung 

des Autobahnanschlusses Achim-West ein bedeutsamer Beschluss zur Umsetzung 

der gewerblichen Erschließung eines zunächst ca. 75 ha umfassenden Gewerbege-

bietes auf Achimer Gebiet direkt am Bremer Kreuz getroffen. 

Der Senat ist daran interessiert, Achim bei der Entwicklung des Gebiets Achim West 

zu unterstützen und hat am 16.02.2016 beschlossen, die Rahmenbedingungen und 

Möglichkeiten einer gemeinsamen Entwicklung der Gewerbegebiete rund um das 

Bremer Kreuz mit Achim zu untersuchen. Dafür wurde gemeinsam mit der Stadt 

Achim ein Gutachten über die regionalwirtschaftlichen und fiskalischen Rahmenbe-

dingungen einer für beide Seiten vorteilhaften Kooperation beauftragt. 

Nach Vorliegen dieses Gutachtens hat der Senat am 24.04.2018 folgende Be-

schlüsse gefasst. 

"1. Der Senat nimmt die Ergebnisse der prognos Studie zu einer ge-

meinsamen Gewerbegebietsentwicklung der Gewerbestandorte ent-

lang der BAB 1 zwischen Bremen und Achim zur Kenntnis. 

 

2. Der Senat bewertet die interkommunale Zusammenarbeit zwischen 

Achim und Bremen als Schlüsselprojekt für die Gesamtregion, sich 

wirtschaftlich konkurrenzfähig zu anderen Ballungsräumen aufzustel-

len und bestärkt seine grundsätzliche Unterstützung für das Projekt 

Achim-West. 
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3. Der Senat bittet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, die be-

stehende Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der Senatskanzlei, der 

Senatorin für Finanzen und dem Senator für Umwelt, Bau und Ver-

kehr weiter zu führen, die Prüfung und Ausgestaltung der Beteiligung 

Bremens am Projekt Achim-West durchzuführen und ggf. die ent-

sprechenden Verträge für ein Kooperationsmodell zu entwickeln. 

Dies soll in Abstimmung mit der Stadt Achim unter Berücksichtigung 

der vollständigen Entwicklung des Gewerbeparks Hansalinie Bremen 

sowie einer angemessenen Verzinsung der möglichen bremischen 

Beteiligung erfolgen. Auf dieser Grundlage legen die Ressorts dem 

Senat bis Herbst 2018 einen abschließenden Entscheidungsvor-

schlag vor. 

4. Der Senat bittet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, den 

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr sowie die Senatorin für Finan-

zen über den Zwischenstand des Projekts die Fachdeputationen und 

den Haushalts- und Finanzausschuss zu unterrichten." 

 

Die Ergebnisse der Weiterbearbeitung des gemeinsamen Projekts und der Entwick-

lung eines geeigneten Kooperationsmodells wurden im Laufe des Jahres 2018 und 

im ersten Quartal 2019 konkretisiert und werden im Folgenden dargestellt. 

 

B. Lösung 

 

Das Kooperationsprojekt Achim-West ist ein gemeinsames Projekt der Städte Achim 

und Bremen.  

 

Stand der politischen Beschlüsse in Achim 

Am 05.11.2015 hat die Stadt Achim den Grundsatzbeschluss zur Weiterentwicklung 

des Projekts gefasst und darin unter anderem beschlossen,  

• die Gründung einer Projektgesellschaft zur Projektrealisierung vorzubereiten  

• und mit dem Land und der Stadtgemeinde Bremen über die Beteiligung Bre-

mens am Gesamtprojekt und die termingerechte Realisierung der gewerbli-

chen Nutzung der Flächen im Plangebiet zu verhandeln und dieses vertraglich 

abzusichern.  

 

Des Weiteren wurde beschlossen, dass eine Fortsetzung des Projektes unter dem 

Vorbehalt der auskömmlichen Projektfinanzierung stehe und eines gesonderten Be-

schlusses des Rates der Stadt Achim bedürfe. 
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Die am 05.11.2015 gefasste Entscheidung des Rates der Stadt Achim umfasst nur 

die Projektphase der Genehmigungsplanung.  

In einer Mitteilungsvorlage vom 19.02.2019 hat die Verwaltung der Stadt Achim den 

neuesten Projektstand mit gestiegenen Kosten und aktualisierten Erlösberechnungen 

dem Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr zur Kenntnis 

gegeben. Derzeit wird die Einreichung des Planfeststellungsantrags beim Landkreis 

Verden vorbereitet und voraussichtlich im April 2019 durchgeführt. 

Nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses, der frühestens im Herbst 2019 er-

wartet wird, ist dann gemäß dem Beschluss von 2015 ein weiterer Ratsbeschluss zur 

Fortführung des Projekts erforderlich, der unter dem Vorbehalt einer insgesamt gesi-

cherten Projektfinanzierung steht. In Achim besteht somit unabhängig von der Beteili-

gung Bremens noch ausgeprägter Handlungsbedarf zur Vorbereitung dieses Ratsbe-

schlusses. 

 

Stand der politischen Beschlüsse in Bremen 

 

Bremen hat seine grundsätzliche Bereitschaft zur Mitwirkung an dem Projekt bereits 

durch die Senatsbeschlüsse vom 16.02.2016 und vom 24.04.2018 erklärt. 

 

In der Senatsvorlage vom 24.04.2018 wird ausgeführt, dass für eine Beteiligung Bre-

mens am Projekt Achim-West entweder eine bilaterale Vermarktungsvereinbarung 

ohne finanzielle Beteiligung Bremens oder eine institutionalisierte Kooperation mit fi-

nanzieller Beteiligung Bremens infrage kommen.  

Beide Varianten wurden im Laufe des Jahres 2018 geprüft. Die Prüfung der sehr 

komplexen Rahmenbedingungen einer möglichen bremischen Beteiligung an der 

Projektentwicklung Achim-West wurde damit fortgeführt. Ziel ist die Entwicklung ei-

nes tragfähigen Realisierungskonzeptes, das mögliche Flächenentwicklungen ge-

meinsam mit Bremen und nur in Abhängigkeit zur Entwicklung des Gewerbeparks 

Hansalinie Bremen (GHB) festschreibt. Dazu gehört auch, dass langfristig – mit 8-

streifigen Ausbau der A 1 – über eine Anbindung des GHBs über niedersächsischem 

Gebiet an die Uphuser Heerstraße (L 158) bzw. A 1 Anschlussstelle erfolgen sollte. 

Zudem soll einer finanziellen Beteiligung Bremens eine angemessene Refinanzie-

rung und Partizipation am zukünftigen, durch die gewerbliche Flächenentwicklung in-

duzierten Steueraufkommen gegenüberstehen. 

 

Rahmenbedingungen für eine institutionalisierte Kooperation 

 

Bereits im Verlauf der Konkretisierungen der Projektplanungen durch Achim wurde 

erkennbar, dass für das Projekt eine Finanzierungslücke besteht. Dieser Sachverhalt 

ist entsprechend in die Erstellung des gemeinsam beauftragten Gutachtens durch 
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prognos eingeflossen.  Basierend auf den ersten Berechnungen des Planungsbüros 

DKC Kommunalberatung GmbH(DKC) (2014/2015) wurde von einem Finanzierungs-

defizit in Höhe von ca. 10 Mio. € ausgegangen.  

Im Laufe des 4. Quartals 2018 wurde eine Aktualisierung der Kosten und Erlösbe-

trachtung des Gesamtprojekts Achim-West durch die DKC durchgeführt. Dabei 

wurde sowohl die zu entwickelnde Fläche (Grundlage des prognos-Gutachtens wa-

ren 75 ha Nettogewerbefläche) auf ca. 90 ha Nettogewerbefläche erhöht als auch die 

aktuellen Baupreissteigerungen einkalkuliert. Zusätzlich wurden Finanzierungskosten 

in die Gesamtkostenkalkulation einbezogen. 

Die Kosten für den Ausbau der Theodor-Barth-Straße auf bremischem Gebiet wur-

den zunächst auf 8 Mio. € geschätzt und sind so in das prognos-Gutachten einge-

flossen.  

Da die Qualität dieser bremischen Kostenannahme zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

mit der sehr abgesicherten Kostenermittlung der Baukosten auf Achimer Gemarkung 

durch DKC zu vergleichen ist, wird die Aktualisierung der Kosten erst nach Vorlage 

valider Ergebnisse erfolgen. Nach aktuellem Stand (Vorabzug der Machbarkeitsstu-

die zur Theodor-Barth-Straße) wird sich der Kostenanteil für die Theodor-Barth-

Straße im Bereich um 11 Mio. € bewegen. Dies zeigen die aktuellen planerischen 

Überlegungen (Planungsvariante mit Herstellung von straßenbegleitenden LKW 

Stellplätzen) und die Abschätzung der voraussichtlich zu berücksichtigenden Kosten-

anteile für die Planung und Umsetzung der Maßnahme.  Der endgültige Aufwand 

steht erst nach Abschluss des laufenden Planungsprozesses fest. 

Damit sind die mit dem Projekt mit heutigem Kenntnisstand verbundenen Kosten in 

Achim und Bremen in der Projektkalkulation berücksichtigt.  

 

Tabelle 1: Fortschreibung der Gesamtprojektkosten 

Quelle: DKC-Gutachten im Auftrag der Stadt Achim 
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Das Gesamt-Projektvolumen beläuft sich somit nach derzeitigem Stand auf 138 – 

141 Mio. €, die Finanzierungslücke beträgt, unter Berücksichtigung der von Achim 

und Bremen einzubringenden Anteile (s. Tabelle oben) voraussichtlich 21,5 – 

24,5 Mio. €. Die vorliegende Variantenbetrachtung, die sich vorsichtig kalkulierend 

auf einen längeren Vermarkungszeitraum der Grundstücke bezieht, zeigt eine relativ 

geringe Veränderung in der Gesamtwirtschaftlichkeit. Es sind jedoch noch weitere 

Parameter zugrunde zu legen, die sich bei Veränderung auf die Wirtschaftlichkeit 

auswirken können, z. B. die Entwicklung der Grundstückspreise insgesamt, die Fi-

nanzierungskosten etc. Diese umfassende Sensitivitätsanalyse ist derzeit in Arbeit. 

Sollte sich dadurch eine erhebliche Veränderung der wesentlichen Parameter erge-

ben, wird dies im weiteren Verfahren als auch in der Entscheidungsfindung zu be-

rücksichtigen sein.  

Angesichts des Verhältnisses der Kosten der sog. äußeren Erschließung (Anbindung 

an Autobahnen und Kreisstraßen, allgemeine Erschließung etc.) zu den unmittelbar 

erzielbaren Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen zeigt sich - auch nach der 

Aktualisierung der Kosten- und Erlösbetrachtung - weiterhin keine betriebswirtschaft-

liche Deckung des Projekts. Dies ist allerdings auch die Regel bei der Entwicklung 

von Gewerbestandorten. 

Jedoch lässt das Projekt erhebliche verkehrliche, fiskalische und regionalwirtschaftli-

che Effekte für beide Kommunen sowie die Region erwarten. Dieser langfristige Nut-

zen und die zusätzlichen Effekte, die sich durch eine Vertiefung der interkommunalen 

Zusammenarbeit ergeben, führen dazu, dass das Projekt trotz der betriebswirtschaft-

lichen Unterdeckung gemeinsam mit der Stadt Achim realisiert werden sollte.  

 

 

Eckpunkte für eine finanzielle Beteiligung Bremens am Projekt Achim West 

 

Derzeit wird geprüft, wie eine von beiden Städten zu gleichen Anteilen beherrschte 

Gesellschaft unter Berücksichtigung des niedersächsischen wie des Bremischen 

Haushaltsrechts - insbesondere unter Beachtung der ab 2020 geltenden Vorgaben 

des Art. 131 a Abs. V der Bremischen Landesverfassung - zu gestalten ist, um eine 

institutionalisierte länderübergreifende Kooperation vertraglich zu vereinbaren. Diese 

Gesellschaft wäre dann in die Lage zu versetzen, die ihr übertragenen Aufgaben 

möglichst vollständig zu erfüllen; im Übrigen sind Mittel der Gesellschafter zur Verfü-

gung zu stellen. (siehe F. Finanzielle Auswirkungen) 

 

Von Seiten Achims wird eine Beteiligung Bremens an den zukünftigen bei der Stadt 

Achim nach dem kommunalen Finanzausgleich verbleibenden Grund- und Gewerbe-

steuereinnahmen aus dem Gewerbegebiet Achim West zugesagt. Aus dem Bremi-
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schen Anteil an diesen Einnahmen soll das seitens Bremen eingesetzte Kapital lang-

fristig verzinst und refinanziert werden. Der Businessplan und die konkrete Ausge-

staltung der gemeinsamen Gesellschaft sind nach Vorlage des aktualisierten Finan-

zierungskonzepts zu erarbeiten. 

Bereits jetzt sind die Rahmendaten der Finanzierungserfordernisse zu beschreiben, 

damit sie in der anstehenden Haushaltsplanung berücksichtigt werden können. Fi-

nanzielle Auswirkungen für Bremen werden im Wesentlichen ab den Haushalten 

2020 ff. wirksam. Neben den Aufwendungen für den Ausbau der Theodor-Barth-

Straße und deren Anschluss an die Thalenhorststraße auf Bremer Gemarkung ist 

nach jetzigem Kenntnisstand eine darüber hinaus gehende Beteiligung Bremens an 

der gemeinsamen Projektentwicklung Achim-West in Höhe von maximal 12,25 Mio. € 

erforderlich. Die bisherigen Annahmen belegen einen Kapitalbedarf der Gesellschaft 

bis 2025 von ca. 70 Mio. €, danach werden auf der Grundlage von Grundstückserträ-

gen aus der Gewerbegebietsvermarktung Refinanzierungen einsetzen. Das derzeit 

erwartete Defizit des Projektes ist durch Einlagen der Gesellschafter aufzubringen. 

 

Aufgaben der Gesellschaft 

 

Aufgabe der gemeinsamen Projektentwicklungsgesellschaft ist die Entwicklung, Pro-

jektierung und Erschließung des Gewerbegebiets Achim-West einschließlich der 

Übernahme aller Aufgaben im Zusammenhang mit dessen äußerer Erschließung. 

Aktuell wird geprüft, ob dies z. B. durch eine Beteiligung Bremens an der bereits be-

stehenden Achim-West Entwicklungsgesellschaft mbH - unter Änderung der Gesell-

schafterstruktur, des Satzungszwecks etc. - sinnvoll und möglich ist. 

 

Die gemeinsame Gesellschaft würde Einnahmen durch den Verkauf von Gewerbe-

grundstücken erzielen. Im Gegenzug trüge sie die mit der Standortentwicklung ver-

bundenen Kosten und hier insbesondere die Aufwendungen für die äußere und in-

nere Erschließung des Gewerbegebiets, die Herrichtung der Flächen und deren Ver-

marktung. Eine Beendigung der Gesellschaft wäre nach der Erschließung und Ver-

marktung möglich, sofern die sich aus dem Gebiet ergebende Steuerverteilung unab-

hängig vom Bestehen einer gemeinsamen Gesellschaft zwischen den Kommunen 

dauerhaft vereinbart werden kann. Die konkrete Ausgestaltung einer solchen Gesell-

schaft soll im Laufe des Sommers 2019 abgestimmt werden. 

 

 

 

 

 



 

 Seite 7 von 15 

Aktualisierung der Berechnungen über die regionalwirtschaftlichen und fiskali-

schen Effekte, Ergebnisse der aktualisierten prognos-Gutachten 

 

Aufgrund der nunmehr auf 90 ha vergrößerten Nettogewerbefläche und wegen der 

aktualisierten Kostenbetrachtung wurde eine Aktualisierung des prognos-Gutachtens 

veranlasst.   

Ungeachtet der konkreten Ausgestaltung der Kooperation sind direkte und indirekte 

Effekte aus der Entwicklung des Gewerbegebiets Achim West zu erwarten. Das Er-

gebnis der Aktualisierung des prognos-Gutachtens (Anlage 1) bestätigt die schon 

2018 festgestellte positive Bewertung der volkswirtschaftlichen Effekte und übertrifft 

diese - hauptsächlich aufgrund des um 15 ha vergrößerten Angebots an Nettogewer-

befläche - in Teilen.  

Maßgeblich ist hierfür die mit der Schaffung von Arbeitsplätzen verbundene Einwoh-

nerentwicklung in Bremen und die hieraus resultierenden Finanzeffekte. So werden 

bis zum Jahr 2040 bei einer Vollerschließung und -belegung folgende Effekte durch 

die Studie in einer Szenarienbetrachtung prognostiziert: 

 

 
Abb. 1  Beschäftigungseffekte und Wohnort der Beschäftigten 
Quelle: Aktualisierung der regionalwirtschaftlichen Effekte (prognos März 2019) 
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- Die Beschäftigungseffekte summieren sich in der Region auf insgesamt 3.800 

bis 6.200 Arbeitsplätze, die Anzahl der Beschäftigten mit Wohnsitz in Bremen 

wird ca. 500 bis 800 betragen. Damit erhöhen sich die errechneten Effekte aus 

2018 nochmals deutlich. 

 

Des Weiteren wurde auch die Bruttowertschöpfung durch die vergrößerte Nettoge-

werbefläche neu berechnet. 

 

 
 

Abb. 2 Bruttowertschöpfung in Mio. € (kumuliert bis 2040)  
Quelle: Aktualisierung der regionalwirtschaftlichen Effekte (prognos März 2019) 

 

- Die Bruttowertschöpfung (BWS) am Arbeitsplatz und über Sekundäreffekte ku-

muliert sich für die Städte Achim und Bremen bis 2040 auf eine Größenordnung 

zwischen 3,564 und 6,640 Mrd. €, wobei der bremische Anteil zwischen 0,701 

und 1,319 Mrd. € beträgt. Neben der Stadt Achim haben auch benachbarte 

Kommunen und der Landkreis Verden auf niedersächsischer Seite erhebliche 

Anteile an den induzierten Effekten durch Achim West, die hier nicht dargestellt 

sind. 
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Die finanzwirtschaftlichen Effekte werden derzeit durch Prof. Heinemann und Prof. 

Schiller noch auf Grundlage der aktualisierten regionalwirtschaftlichen Zahlen kon-

kretisiert. Aber auch hier ist anzunehmen, dass diese ein positiveres Ergebnis erbrin-

gen werden als im Gutachten aus 2018, das nur 75 statt 90 ha Gewerbefläche vo-

rausgesetzt hatte. 

„Bremen profitiert demnach langfristig von der Realisierung des Gewerbege-

biets, obwohl es außerhalb der Landesgrenzen liegt. Gründe hierfür sind die 

entstehenden Arbeitsplätze (direkte Effekte) die von in Bremen wohnhaften 

Personen eingenommen werden sowie Vorleistungsgüter (indirekte Effekte), 

die aus Bremen bezogen werden und die erhöhte Nachfrage einhergehend mit 

Einkommensverausgabung in Bremen (induzierte Effekte). Weiterhin führen 

die durch das Gewerbegebiet entstehenden Arbeitsplätze mit Wohnsitz Bre-

men zu konstanten bzw. zu steigenden Einwohnerzahlen, die im bundesstaat-

lichen Finanzausgleich von großer Wichtigkeit sind.“ (Quelle: prognos-Gutach-

ten von 2018, S. 72) 

Das nun vorliegende aktualisierte prognos-Gutachten bestätigt damit die positiven re-

gionalwirtschaftlichen Effekte für Bremen, Achim und die Region durch die Entwick-

lung des Gewerbestandortes Achim-West. 

Nicht zu vernachlässigen sind in der Gesamtbetrachtung die aus steigenden Einwoh-

nerzahlen resultierende zusätzlich erforderliche Infrastruktur und die hierfür aufzu-

wendenden Mittel; dies betrifft neben der Verfügbarkeit ausreichenden Wohnraums 

(zur Vermeidung der "Abwanderung" in die umliegenden niedersächsischen Gemein-

den, die den prognostizierten Einwohnereffekten zuwiderliefe) auch einen Bedarf an 

Schulplätzen, Plätzen in Kinderbetreuungseinrichtungen etc. Hierfür sind zu gegebe-

ner Zeit Konzepte vorzulegen. 

 

Verkehrliche Effekte  

 

Neben den fiskalischen und volkswirtschaftlichen Vorteilen ergeben sich auch ver-

kehrliche Entlastungswirkungen aus der Kooperation mit Achim. So wurde bereits in 

2006 in einer Rahmenvereinbarung zwischen den Gemeinden Achim, Bremen und 

Oyten vereinbart, u.a. verkehrliche Maßnahmen zur Entlastung des Gebietes umzu-

setzen. Ziel war und ist es, durch geeignete Maßnahmen das Bremer Kreuz sowie 

die Zu- und Abfahrten zur Autobahn verkehrlich zu verbessern und somit die Wirt-

schaftsverkehre aber auch die allgemeinen Verkehrsverflechtungen der Region bes-

ser abwickeln zu können.  

Auf bremischer Gemarkung ist dieses erfolgt und hat bereits zu einer Verbesserung 

der verkehrlichen Situation beigetragen. So wurde die verkehrliche Situation im Bre-

mer Osten seitens Bremen in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Dies betrifft 

die Anbindung mit der verlängerten Straßenbahnlinie 1 zum Bahnhof Mahndorf, als 
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auch die deutliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch den Ausbau des Kno-

tenpunktes Osterholzer Heerstraße/ Hans-Bredow-Straße, einschließlich der Maß-

nahmen an den Autobahnauf- bzw. –abfahrten. 

Das Projekt Achim West stellt einen weiteren Baustein zur Entlastung des Bremer 

Kreuzes dar. Durch die Anbindung des Bremer Gewerbegebietes an der Thalen-

horststraße über die Verlängerung der Theodor-Barth-Straße an das neue Gewerbe-

gebiet und damit auch an die A 27, entsteht auch für diesen Bereich (zum Teil nie-

dersächsisches Gebiet) eine verbesserte Anbindung an das überregionale Fernstra-

ßennetz, da neue Fahrbeziehungen zur Verfügung stehen. Es erfahren sowohl die 

auf Bremer Gebiet verlaufende Thalenhorststraße als auch die Hans-Bredow-Straße 

eine Entlastung. Im Straßenzug Mahndorfer Heerstraße/Uphuser Heerstraße ist mit 

einer Entlastung von bis zu 6000 Fahrzeugen pro Tag zu rechnen. 

 

Bewertung und Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

 

Die zu erwartenden direkten und indirekten Effekte des Projekts sind aus Sicht Bre-

mens weiterhin als sehr positiv zu bewerten. Darüber hinaus wird die verkehrliche 

Infrastruktur rund um das Bremer Kreuz deutlich verbessert und eine Entlastung bis-

her hochbelasteter Straßen wie der Uphuser/Mahndorfer Heerstraße (minus 6000 

Fahrten) und der Hans-Bredow-Straße erzielt.  

Zudem wird Bremen an den künftigen Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen aus 

dem Gewerbegebiet Achim-West im Verhältnis zu seinem Finanzierungsbeitrag be-

teiligt und Bremen erzielt positive Effekte aus der prognostizierten Einwohnersiche-

rung und -gewinnung. Die konkrete Ausgestaltung dieser Beteiligung – insbesondere 

die Erarbeitung und der Abschluss einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung 

der beiden beteiligten Kommunen – erfolgt im weiteren Projektverlauf. Hierbei sollen 

auch die Rahmenbedingungen einer Vermarktungsvereinbarung unter Berücksichti-

gung des Gewerbeparks Hansalinie Bremen gestaltet werden. 

Auf Grundlage der aktualisierten Kosten- und Erlöskalkulation (s. Tabelle 1) für das 

Projekt Achim-West ist eine Gesamtbetrachtung anzustellen, die die Wirtschaftlich-

keit der bremischen Beteiligung an einer gemeinsamen GmbH zur Entwicklung des 

Gebiets Achim-West darstellt. (WU-Anlage 2). Das aktualisierte Prognos-Gutachten 

zeigt bereits positive regionalwirtschaftliche Effekte für Bremen auf. Die fiskalischen 

Effekte werden derzeit vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen 

analog zum prognos-Gutachten durch Prof. Heinemann und Prof. Schiller überprüft.   

Alle der Kalkulation zugrunde gelegten Parameter, wie zu erzielbare Grundstücks-

preise ab 2025, erreichbare Vermarktungserfolge pro anno und die perspektivische 

Arbeitsplatzdichte müssen im weiteren Verfahren, anhand von realen Referenzdaten 

oder datenbasierten Einschätzungen aus externem Benchmarking dokumentiert und 

belegt werden. 
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Bei einer angestrebten konkreten Beschlussfassung des Senats über eine Beteili-

gung an einer gemeinsamen Gesellschaft zur Entwicklung des Gewerbegebietes 

Achim-West sind die dann vorliegenden aktualisierten Erkenntnisse in einer zusam-

menfassenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darzustellen. 

Hierbei ist auch eine abschließende Prüfung der gesellschaftsrechtlichen und sonsti-

gen Erfordernisse einer möglichen bremischen Beteiligung vorzunehmen. 

Das Finanzierungsmodell für eine mögliche Beteiligung Bremens an der Projektent-

wicklungsgesellschaft ist weiter zu entwickeln. 

Insbesondere sind die ab 2020 zu erwartenden haushaltsrechtlichen Vorgaben und 

die durch Art. 131 a Abs. V BremLVerf gesetzten Schranken für eine Kreditaufnahme 

zu berücksichtigen. 

Vor dem Hintergrund der oben dargelegten Eckdaten zu den erwarteten regionalwirt-

schaftlichen, fiskalischen und verkehrlichen Effekten befürwortet der Senat eine insti-

tutionelle Beteiligung der Stadt Bremen an einer gemeinsamen Projektentwicklung 

des Gewerbegebiets Achim-West und bittet die beteiligten Ressorts, diese unter Be-

achtung der aufgezeigten Konkretisierungsbedarfe weiter auszugestalten. 

 

C. Alternativen 

 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das Projekt für Bremen aufzugeben und sich 

nicht an der weiteren Entwicklung des Gewerbegebiets Achim-West zu beteiligen 

(Nullvariante). In diesem Fall könnte das Gewerbegebiet nicht realisiert werden, die 

unterstellten regionalwirtschaftlichen, fiskalischen und verkehrlichen Effekte würden 

nicht eintreten, Bremen könnte hieran nicht partizipieren und der Wirtschaftsraum 

Bremen würde nicht gestärkt werden. Daher wird diese Möglichkeit nicht empfohlen. 

Eine Unterstützung Bremens ohne direkte finanzielle Beteiligung, z. B. lediglich mit 

einer Kooperationsvereinbarung, ist ebenfalls nicht zielführend, da ohne einen finan-

ziellen Beitrag Bremens das Projekt nicht durchführbar ist. 

Eine Beteiligung Bremens an der Projektentwicklungsgesellschaft sichert einen an-

gemessenen Einfluss auf die Entwicklung des Gewerbegebiets Achim-West unter 

Berücksichtigung aller Achimer und Bremer Gewerbegebiete, insbesondere des Ge-

werbeparks Hansalinie Bremen. Der Beteiligung am Projekt Achim-West steht eine 

Teilung der bei der Stadt Achim nach kommunalem Finanzausgleich verbleibenden 

durch die gewerbliche Flächenentwicklung induzierte Grund- und Gewerbesteuer ge-

genüber. 
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D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 

 

Die Vorlage hat zum aktuellen Zeitpunkt keine unmittelbaren finanziellen, personal-

wirtschaftlichen und genderrelevanten Auswirkungen. Finanzielle Auswirkungen wer-

den für Bremen ab den Haushalten 2020 ff. wirksam, sofern das Projekt realisiert 

wird.  

 

Voraussichtliche Auswirkungen auf den Bremer Haushalt bis 2025 bei einer Realisie-

rung des Projekts Achim-West 

 

Die notwendigen Finanzaufwendungen für den Bau der äußeren Erschließung und 

die Herrichtung der Gewerbeflächen sollen durch Banken vorfinanziert werden. 

Hierzu laufen derzeit Gespräche mit verschiedenen Banken. 

 

Die Refinanzierung der Darlehen erfolgt mit den Einnahmen, die aus der Veräuße-

rung der Gewerbeflächen erzielt werden. Der Finanzierungsplan (s. Anlage 2) zeigt 

für diesen Fall einen Eigenkapitalaufwand der Gesellschaft innerhalb der ersten 6 

Jahre (2020-2025) in Höhe von ca. 16,8 Mio. € vor, durch die der Bremische Haus-

halt (Stadt) hälftig voraussichtlich mit folgenden Beträgen (gewichtet gerundet) belas-

tet würde:  

 

2020 (0,2 Mio. €) 

2021 (0,5 Mio. €) 

2022 (1,4 Mio. €) 

2023 (1,8 Mio. €) 

2024 (2,2 Mio. €) 

2025 (2,2 Mio. €) 

 

Die Zahlungen bis zur vollständigen Höhe der Bremer Einlage in die Gesellschaft 

Achim West wären bei dieser Variante bis 2033 gestreckt. 

 

Gelingt es nicht, eine Vorfinanzierung durch Banken ohne erhebliche Eigenkapital-

einlage zu erreichen, sind frühzeitige Kapitaleinlagen in die Gesellschaft notwendig. 

Dann sind jeweils ca. 20/22,5 Mio. € (best case/worst case) als Gesellschaftereinlage 

durch die Städte Bremen und Achim in die gemeinsame Entwicklungsgesellschaft er-

forderlich. In den Jahren 2021-2025 belaufen sich diese für Bremen (Stadt) jeweils 

auf ca. 4,0-4,5 Mio. € pro Jahr. Die Angaben werden nach Ausarbeitung des Busi-

nessplans der Gesellschaft im Herbst 2019 konkretisiert. 
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2021 (4,0/4,5  Mio. €) 

2022 (4,0/4,5  Mio. €) 

2023 (4,0/4,5 Mio. €) 

2024 (4,0/4,5  Mio. €) 

2025 (4,0/4,5  Mio. €) 

 

Der Fremdkapitalbedarf von ca. 30 Mio. €, die bis 2025 aufgenommen und in den 

Folgejahren durch die Einnahmen aus Gewerbegrundstücksverkäufen getilgt werden 

soll, ist durch Kredite mit Bürgschaften der beteiligten Kommunen zu decken. 

 

Höhe der Beteiligung Bremens und Wirtschaftlichkeit des Projekts 

 

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Steuerverteilung zwischen den beiden 

Kommunen in einer Verwaltungsvereinbarung bilateral vereinbart wird und nicht über 

die Gesellschaft. Die prognos-Studie aus 2018 hatte direkte jährliche Steuereinnah-

men im Gebiet Achim West in Höhe von ca. 2,5 Mio. € berechnet. Diese werden 

durch die Vergrößerung des Gebiets um 20% voraussichtlich in gleichem Maße 

wachsen, also auf 3 Mio. €/Jahr. 

 

Bremen wird anteilig an den Grund- und Gewerbesteuereinnahmen, die im Gebiet 

Achim-West erzielt werden, beteiligt. Ausgehend davon, dass die Einnahmen ab 

2025 mit der Ansiedlung erster Gewerbebetriebe einsetzen und bis 2037 (worst 

case) bzw. 2034 (best case) auf die volle Höhe von ca. 3 Mio. € anwachsen, ist eine 

Refinanzierung der insgesamt von Bremen erbrachten Einlage in die Gesellschaft in-

nerhalb des darauffolgenden Jahrzehnts absehbar. 

 

Die Zusage der Stadt Achim, Bremen an den steuerlichen Erträgen aus dem Gewer-

begebiet dauerhaft zu beteiligen lässt kein wesentliches finanzielles Risiko erkennen. 

Hinzu kommen die positiven fiskalischen Effekte, die sich durch eine Einwohnersi-

cherung und –gewinnung sowie durch ersparte Sozialaufwendungen ergeben. 

 

Die Genderaspekte wurden geprüft. Die Berichterstattung über die Weiterführung der 

interkommunalen Projektentwicklung mit der Stadt Achim richtet sich an alle Bevölke-

rungsgruppen.  

 

E. Beteiligung und Abstimmung 

Die Vorlage ist zwischen den vorlegenden Ressorts abgestimmt. 
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F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheits-

gesetz 

Die Vorlage ist nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung geeignet. Einer Veröf-

fentlichung über das zentrale elektronische Informationsregister steht nicht entgegen 

 

G. Beschlussvorschlag 

 

1. Der Senat bewertet die Zusammenarbeit mit der Stadt Achim beim Projekt 

Achim West als regionales Leuchtturmprojekt. Die direkten und indirekten re-

gionalwirtschaftlichen und fiskalischen Effekte der gemeinsamen Gewerbege-

bietsentwicklung sowie die verkehrlichen Entlastungswirkungen rund um das 

Bremer Kreuz werden positiv beurteilt. Der Senat strebt daher eine Beteili-

gung an einer gemeinsamen Entwicklungsgesellschaft, maximal zu gleichen 

Anteilen wie die Stadt Achim, an, um das Infrastrukturprojekt Achim-West in 

einem Projektzeitraum von 2020 bis 2035 zu realisieren, das neu entstehende 

Gewerbegebiet Achim-West gemeinsam zu vermarkten und entsprechende 

Erträge gemeinsam für die Projektpartner zu generieren. 

2. Der Senat bittet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in Abstimmung 

mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, der Senatskanzlei sowie der 

Senatorin für Finanzen, die weitere konkrete Ausgestaltung einer Beteiligung 

Bremens unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen ab 

2020 fortzuführen. Dies umfasst insbesondere die Prüfung einer gesell-

schaftsrechtlichen Beteiligung der Stadt Bremen an der bereits bestehenden 

Achim-West Entwicklungsgesellschaft mbH unter Anpassung an die Gesell-

schafterstruktur und die veränderten Aufgaben. 

3. Der Senat erwartet, dass die Kooperation zur Entwicklung des Gewerbege-

biet Achim-West auch zur verbesserten Abstimmung über die künftige Ent-

wicklung der Gewerbegebiete auf Achimer und Bremer Gemarkung zwischen 

den zuständigen Stellen in Achim und Bremen führt. Insbesondere ist die voll-

ständige Entwicklung des Gewerbeparks Hansalinie (GHB) in Bremen zu be-

rücksichtigen. 

4. Der Senat bittet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in Abstimmung 

mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, der Senatskanzlei sowie der 

Senatorin für Finanzen, dem Senat über den Fortgang der gemeinsamen Pro-

jektentwicklung und die erforderlichen Achimer Beschlusslagen im Herbst 

2019 zu berichten und die erforderlichen Beschlüsse einschließlich zustim-

mungsfähiger Verträge zur Entscheidung vorzulegen. Gesellschaftsrechtlich 

relevante Vereinbarungen sind mit der Senatorin für Finanzen zu erarbeiten. 

5. Der Senat bittet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen und den Sena-

tor für Umwelt, Bau und Verkehr in Abstimmung mit der Senatskanzlei und 
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der Senatorin für Finanzen, im Herbst 2019 über den Stand des Projekts die 

Fachdeputationen und den Haushalts- und Finanzausschuss zu unterrichten. 

In diesem Zusammenhang ist auch ein Vorschlag zur Finanzierung der bremi-

schen projektbegleitenden Aufwände vorzulegen. 

 

 
Anlagen 

1) Aktualisierung der prognos-Studie „Prüfung rechtlicher, fiskalischer und regionalwirtschaftlicher 

Modelle einer gemeinsamen Gewerbegebietsentwicklung der Gewerbestandorte entlang der BAB 

1 zwischen Bremen und Achim“ 

2) Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr	26.04.2019

Gunnar Polzin

Anke Baute

Tel: Nr. 361-2162

Tel. Nr. 361- 15322

Deputation für Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (S)

Bericht der Verwaltung
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) 
am 02.05.2019

Anbindung des Gewerbegebietes Bremer Kreuz (Hemelingen) an das geplante Gewerbegebiet Achim-West

Sachdarstellung:

Der Senat hat am 9. April 2019 die Vorlage zur Weiterführung der interkommunalen Projektentwicklung mit der Stadt Achim, Vorschlag für die Beteiligung der Freien Hansestadt Bremen an einer gemeinsamen Entwicklung der Gewerbegebiete entlang der Bundesautobahn A 1, beschlossen (Anlage 1).

Mit dem hier vorliegenden Bericht wird in Ergänzung zu der Senatsbefassung zur gesamten Projektentwicklung der aktuelle Sachstand zur verkehrlichen Maßnahme auf Bremer Gebiet zur Unterstützung des Projektes und zur Entwicklung der Gewerbegebiete entlang der Autobahn A 1 dargestellt.

Das Projekt „Neue Anschlussstelle Achim-West“ ist als Maßnahme A.4 Teil des im Jahr 2014 beschlossenen Handlungskonzepts des Verkehrsentwicklungsplans Bremen 2025. Dies beinhaltet auch die Verlängerung der Theodor-Barth-Straße inkl. der weiteren hier vorgestellten Maßnahmen. Die Stadtgemeinde Bremen und die Stadt Achim planen gemeinsam diese neue gemeindegrenzen übergreifende Straßenanbindung zwischen Achim und Bremen.

Mit der Schaffung der neuen Anschlussstelle Achim-West an die Autobahn A 27 mit Anbindung an die Landesstraße L 158, Bremer Straße und das Gewerbegebiet „Am Bremer Kreuz“ im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Achim-West soll die heute angespannte Verkehrssituation am Bremer Kreuz, den Anschlussstellen Bremen-Sebaldsbrück an der A 27 und Mahndorf/Uphusen an der A 1 mit Auswirkung insbesondere auf das Gewerbegebiet „Am Bremer Kreuz“ deutlich entspannt und verbessert werden (Anlage 2).

Ein weiteres Ziel ist es, dass die Verkehre in und aus dem Gewerbegebiet Zum Panrepel/Bremer Kreuz auf kurzen und direkten Strecken mit Verbindung an das Gewerbegebiet Achim-West unter Aufhebung der heutigen Sackgassen-Situation zu- und abfahren können. Somit können Wartezeiten und verkehrliche Lärm- und Schadstoffimmissionen reduziert werden.


[bookmark: _GoBack]Neben der Schaffung einer neuen Anschlussstelle an die Autobahn A 27 auf Achimer Gebiet bedarf es somit auch einer Anbindung an das bremische Stadtgebiet, um sowohl die Erschließung und Verbindung in Richtung Bremen herzustellen als auch verkehrlich die angestrebte Entlastung im Bereich Weserpark/Bremer Kreuz zu erreichen. 

Ein Fachbüro hat für die Freie Hansestadt Bremen geprüft, welche Straßenverbindungen hierfür geeignet sind. Betrachtet wurde der Bereich von der Thalenhorststraße bis zur David-Ricardo-Straße. Als Favorit aus der Überprüfung der verkehrlichen Machbarkeit für eine Anbindung zum geplanten Gewerbegebiet Achim-West ist die Theodor-Barth-Straße hervorgegangen und somit die bisherigen Planungen bestätigt. 

Durch die Verlängerung der Theodor-Barth-Straße über die A 1 in Verbindung mit der neuen Anschlussstelle Achim-West an der A 27 haben die Anschlussstellen Mahndorf/Uphusen an der A 1, Bremen-Sebaldsbrück an der A 27, das Autobahnkreuz A 1/A 27 „Bremer Kreuz“ sowie die Thalenhorststraße und Hans-Böckler-Straße und die unmittelbar angrenzenden Straßenzüge eine erhebliche verkehrliche Entlastung zu verzeichnen (siehe dazu Ausführungen in Anlage 1). 

Die Verkehre im Bereich der Theodor-Barth-Straße hingegen nehmen auf Grund der Verlängerung der Straße in Richtung des Gewerbegebietes Achim West / Anschlussstelle an die A 27 zu, hier entsteht ein Handlungsbedarf zur Abwicklung der Verkehre im Straßenabschnitt. 

Durch den Ausbau der Theodor-Barth-Straße wird auch die Sackgassen-Situation des Gewerbegebietes Bremer Kreuz aufgehoben. 

Der Verkehrsraum wurde dahingehend betrachtet, inwieweit heute und in Zukunft die Erschließung und die Leistungsfähigkeit gewährleistet sind. An den Knotenpunkten Thalenhorststraße/ Zum Panrepel und Zum Panrepel/ Theodor-Barth-Straße ist die Leistungsfähigkeit heute nicht zu allen Tageszeiten gegeben. Einige Betriebe im Gewerbegebiet Bremer Kreuz drängen seit Jahren auf eine bessere Anbindung an das Haupt- und Fernstraßennetz. 

Die Planung zeigt das Erfordernis von Anpassungen in den betroffenen Straßenräumen im Gewerbegebiet zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Erreichbarkeit des Gewerbegebietes in den Straßen Zum Panrepel, Theodor-Barth-Straße und Malthusstraße (Anlagen 3a/3b).

Der in der Machbarkeitsstudie gewählte Straßenraumquerschnitt berücksichtigt den gewerbegebietstypisch hohen Anteil an Lkw-Verkehr, sieht aber auch die Erreichbarkeit durch Fuß- und Radverkehr vor (Anlage 4). Die heute für Lkw zu schmal dimensionierten Längsstellplätze müssen in ihrer Anzahl reduziert werden, da Sichtverhältnisse zu Grundstückzufahrten und Kreuzungen eingehalten werden müssen, und sind in der Planung für die Breite von Lkw vorgesehen. Um diese Belange zukünftig leistungsfähig und sicher abwickeln zu können, ist in dem gesamten Straßenzug Grunderwerb zu tätigen.

Zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Herstellung dieser Verkehrsanbindung ist in der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) am 21.03.2019 der Planaufstellungsbeschluss zum Bebauungsplans Nr. 2513 beschlossen worden.

Die Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich am 30.04.2019 im Fachausschuss Bau und Verkehr im Beirat Hemelingen vorgestellt. Die Grundstücksbetroffenen sind angeschrieben worden und über den öffentlichen Vorstellungstermin informiert worden, auch wurde die Möglichkeit zu einem weiteren Austausch oder Informationstermine angeboten.

Nach aktuellem Stand auf Basis der Machbarkeitsstudie ist von einem Kostenrahmen für die Maßnahmen auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen für die Theodor-Barth-Straße zzgl. aller Anbindungen (Maltusstraße, Zum Panrepeln bis zur Thalenhorststraße) im Bereich von ca. 11 Mio. € auszugehen, dies zeigen die jetzt vorliegenden planerischen Überlegungen und die Abschätzung der voraussichtlich zu berücksichtigenden Kostenanteile für die Planung und Umsetzung der Maßnahme. 

Beschlussvorschlag: 

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S) nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Anlage 1	Senatsvorlage Achim-West (SK)

Anlage 2	Flächennutzungsplan Achim

Anlage 3a/3b	Vorstudie Lagepläne Zum Panrepel – Theodor-Barth-Straße – Malthusstraße

Anlage 4	Vorstudie Querschnitt (Strecke)





3





